
2. Bauantrag wegen Errichtung einer Parabol-Satellitenanlage auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 2695, Feudenheimer Straße, Ilvesheim. Vorlage 

gemäß §§ 35 i.V.m. § 36 BauGB; Beschluss. 

Sachverhalt: 

Die Antragsteller beabsichtigen auf dem Grundstück Flst.Nr.2695, südlich der 

Feudenheimer Straße Ilvesheim, die Errichtung einer Parabol-Satellitenanlage 

für die Satelliten-Aufwärtsbewegung und Satelliten-Funknutzung für 

Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit.  

Das Vorhaben liegt im nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

befindet sich im Außenbereich. Gemäß § 35 BauGB ist ein Vorhaben im 

Außenbereich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig (sogenannte 

privilegierte Vorhaben). Dies ist z.B. der Fall, wenn das Vorhaben 

Telekommunikationsdienstleistungen betrifft. (§ 35 Abs. 1 Ziffer 3 BauGB). 

Voraussetzung hierfür ist, dass eine ausreichende Erschließung gesichert ist 

und keine öffentlichen Belange entgegenstehen. 

 

Im vorliegenden Fall soll eine Satellitenanlage für Telekommunikationsdienste 

aufgestellt werden. Die Anlage ist im nachfolgenden Auszug aus den 

Antragsunterlagen genauer beschrieben. Wie aus dem nachfolgenden 

Lageplan ersichtlich ist, soll die Anlage 25 m südlich der Feudenheimer 

Straße in einem Abstand von ca. 10 östlich des Feldweges errichtet werden. 

Die technischen Anlage wird durch einen Zaun auf einer Fläche von 4 auf 8 m 

umschlossen. Die Zaunhöhe beträgt maximal 2 m, die Parabolantenne hat 

eine Maximalhöhe von 3,06 m.  

 

Aufgrund der technischen Anforderungen müssen bestimmte Trassen und 

Abstände zu benachbarten Bauwerken und Hindernissen bestehen, damit 

eine ungehinderte Nutzung der Anlage gewährleistet werden kann. 

 

Die genaue Lage ist aus dem nachfolgenden Lageplan ersichtlich: 

 



Lageplan: 

 

 



 



 



 

 





 

 

Auch wenn die technische Anlage von den Ausmaßen überschaubar ist 

befindet sich die Anlage in einer exponierten Lage am Ortseingang von 

Ilvesheim. Daher sollte durch Begrünungsmaßnahmen außerhalb der 

Zaunanlage eine entsprechende Einbindung in das Landschaftsbild erfolgen. 



Ferner ist sicherzustellen, dass die Anlage auch zu den privilegierten Zwecken 

(in diesem Fall Kommunikation) genutzt wird. 

Unter diesen Voraussetzungen empfiehlt die Verwaltung der Anlage 

zuzustimmen. 

Aufgrund o.a. Sachverhaltes ergeht folgender  

Beschlussvorschlag: 

Zu dem Bauantrag wegen Errichtung einer Parabol-Satellitenanlage auf dem 

Grundstück Flst.Nr. 2695, Feudenheimer Straße, Ilvesheim, wird das 

Einvernehmen der Gemeinde erteilt. Die Zustimmung erfolgt unter der 

Voraussetzung, dass die technische Anlage 

1. für Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit errichtet wird und 

2.  durch geeignete Begrünungsmaßnahmen außerhalb der Umzäunung in 

das Landschaftsbild eingebunden wird.  
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